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Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil vom 07.12.2017 neue Vorga-
ben für die Festsetzung von Lärmkontingenten im Bebauungsplan gemacht. Die 
Entscheidung hat Auswirkungen auf die Wirksamkeit von bestehenden Bebau-
ungsplänen und die Gestaltung künftiger Bebauungspläne.  

Lärmkontingente für Gewerbebetriebe können im Bebauungsplan als Gliederung 
eines Gewerbe- oder Industriegebietes nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO festgesetzt 
werden. Mit der Lärmkontingentierung sollen die Lärmemissionen der einzelnen 
Betriebe im Plangebiet so beschränkt werden, dass die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm im Bereich der schutzbedürftigen Nutzungen in der Summe aller ge-
werblichen Lärmquellen eingehalten werden. Mit der Kontingentierung soll eine 
gerechte Verteilung der „Emissionsrechte“ mit dem Ziel erfolgen, ein „Windhund-
rennen“ zwischen den einzelnen Betrieben im Plangebiet zu verhindern. Zudem 
soll vermieden werden, dass es durch eine mehrfache Anwendung der Irrele-
vanzregelung aus Nr. 3.2 Abs. 2 TA Lärm zu einer Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte kommt. Nach der Irrelevanzregelung darf die Genehmigung auch 
bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung 
aus Gründen des Lärmschutzes dann nicht versagt werden, wenn der von der 
Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als 
nicht relevant anzusehen ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Zusatzbe-
lastung die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Wirken 
5 gleichartige Anlagen auf den Immissionsort ein und unterschreiten alle den Im-
missionsrichtwert um 6 dB(A), ergibt sich in der Summe eine Überschreitung um 
1 dB(A). Wirken mehr als 5 Anlagen ein, kann die Irrelevanzregelung nicht mehr 
angewendet werden. Es kann dann auch zur Ablehnung von Genehmigungsan-
trägen wegen Überschreitung des Immissionsrichtwertes kommen. Dies soll 
durch die Verteilung der „Emissionsrechte“ bei einer Emissionskontingentierung 
vermieden werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Zulässigkeit der Lärmkontingentie-
rung als Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO. Diese Bestimmung 
lässt eine interne Gliederung eines Baugebiets zu. Die Gliederung verlangt eine  
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innergebietliche Differenzierung der flächenbezogenen Emissionswerte. Es darf 
nicht derselbe Wert für alle Grundstücke im Baugebiet festgesetzt werden Weiter 
weist das Bundesverwaltungsgericht auf die Möglichkeit einer baugebietsüber-
greifenden Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO hin, wenn mindestens 
ein uneingeschränktes Gewerbegebiet in der Gemeinde existiert. Neu ist, dass 
auch für die interne Gliederung  jedenfalls eine Teilfläche verlangt wird, für die 
keine Beschränkung festgesetzt ist oder jedenfalls das für die Teilfläche festge-
setzte Emissionskontingent jeden nach § 8 oder 9 BauNVO zulässigen Gewer-
bebetrieb zulässt. Das Bundesverwaltungsgericht meint, andernfalls sei die all-
gemeine Zweckbestimmung des Baugebiets nicht mehr gewahrt. Für die bauge-
bietsübergreifende Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO verlangt es einen 
darauf gerichteten Planungswillen, der in der Bebauungsplanbegründung zum 
Ausdruck kommen muss. 

Diese neuen Vorgaben werden erhebliche Konsequenzen für die Lärmkontingen-
tierung haben. Gerade das Ziel einer „gerechten“ Verteilung der „Emissions-
rechte“ lässt sich nicht erreichen, wenn eine Teilfläche des Gewerbe- oder In-
dustriegebietes von einer Beschränkung freigehalten wird. Dies widerspricht re-
gelmäßig der gebotenen Verteilungsgerechtigkeit. Die Kontingente für die ande-
ren Teilflächen sind dann abhängig von der zulässigen Emission aus dem unein-
geschränkten Teilgebiet. Deshalb bleibt in Zukunft nur der Weg einer baugebiets-
übergreifenden Gliederung, bei der mindestens ein Gewerbe- oder Industriege-
biet im Gemeindegebiet uneingeschränkt bleibt. Erhebliche Konsequenzen erge-
ben sich auch für bestehende Bebauungspläne mit Emissionskontingenten. Re-
gelmäßig wurden dabei alle Teilflächen im Interesse einer „gerechten“ Verteilung 
der Emissionskontingente beschränkt. Von einer baugebietsübergreifenden Glie-
derung wurde regelmäßig kein Gebrauch gemacht. Folge davon ist im Regelfall 
die Unwirksamkeit des Bebauungsplanes, da es für die Emissionskontingentie-
rung in dieser Form an einer Rechtsgrundlage fehlt. Dabei handelt es sich um 
einen „Ewigkeitsmangel“, der nicht nach §§ 214, 215 BauGB durch Zeitablauf 
unbeachtlich wird.  

 

Dr. Rainard Menke 
Dolde Mayen & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Heilbronner Straße 41 
70191 Stuttgart 
(0711) 601 701-20 
menke@doldemayen.de 


